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Übersichtslageplan
(genordet, ohne Maßstab)

Gemeinde Priesendorf
Bebauungs- und Grünordnungsplan

"Schmiedsgrund"

Ausgleichsflächen auf Teilflächen der (alten) Flurnummern 555 und
567, beide Gemarkung Priesendorf (Teilflächen der neue Flurnummer
1357/2, Gemarkung Priesendorf), M 1 : 2.000

sowie ein Gastronomie-/Cafebetrieb einschließlich zugehöriger Außenfläche mit maximal zulässigen
Verkaufsfläche von 200 m². Bei den im "SOGFEH" zulässigen Nutzungen muss es sich jeweils um einen
Betrieb i. S. d. Zieles 5.3.1 des Landesentwicklungsprogrammes (LEP) Bayern handeln, d. h., die zuläs-
sigen Nutzungen müssen baulich, funktional und betrieblich eindeutig voneinander getrennt errichtet
werden. Unzulässig sind daher jede bauliche und funktionale Verbindung der zulässigen Nutzungen, die
zu einer räumlich - funktionalen Zusammenfassung führt oder geeignet ist, eine einheitliche Einkaufs-
stätte im Sinne einer Agglomeration nach Ziel 5.3.1 LEP zu begründen. Insbesondere unzulässig sind
gemeinsame Eingänge, gemeinsame Anlieferungen, gemeinsame Personalräume, zusammenhängen-
de Verkaufsflächen und gemeinsame Kassen- und Abrechnungsbereiche. Das Vorliegen dieser Voraus-
setzungen ist im Rahmen der Bauvorlage nachzuweisen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 Abs. 2 Bau-
NVO).

1.1.2 Es werden Flächen für ein "Dörfliches Wohngebiet ("MDW1" und "MDW2") gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 Bau-
GB i. V. m. § 5 a Abs. 1 und 2 BauNVO festgesetzt. Die nach § 5 a Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zu-
lässigen Nutzungen werden gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO ausgeschlossen. Im Gebiet "MDW1" wird die
höchstzulässige Zahl der Wohnungen je Wohngebäude auf 4 Wohnungen festgesetzt. Im Gebiet
"MDW2" beträgt die höchstzulässige Zahl der Wohnungen  je Wohngebäude 9 Wohnungen (§ 9 Abs. 1
Nr. 6 BauGB).

1.2 Maß der baulichen Nutzung
1.2.1 Für das "SOGFEH" wird eine höchstzulässige Grundflächenzahl (GRZ) in Höhe von 0,8 festgesetzt (§ 9

Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO). Abweichend von § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO
ist im "SOGFEH" eine Überschreitung der Grundflächenzahl durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO
genannten Anlagen bis zu einer GRZ von 1,0 zulässig (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 19 Abs. 4 Satz
3 BauNVO). Für die Gebiete "MDW1" und "MDW2" wird eine höchstzulässige GRZ von 0,6 festgesetzt.
Ergänzend gilt für die Gebiete "MDW1" und "MDW2" § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO.

1.2.2 Für das Gebiet "MDW1" wird die höchstzulässige Geschossflächenzahl (GFZ) mit 0,8 und für das Ge-
biet "MDW2" mit 1,2 festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO).

1.2.3 Für das "SOGFEH" gilt: Die höchstzulässige Höhenlage der Oberkante Fertigfußboden des Erdgeschos-
ses künftiger Hauptgebäude wird auf 288,30 m ü. NHN festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 9 Abs. 3
Satz 1 BauGB). Die höchstzulässige Hauptgebäudehöhe beträgt 8,50 m; unterer Höhenbezugspunkt ist
die Oberkante Fertigfußboden Erdgeschoss, oberer Höhenbezugspunkt die Oberkante Attika bzw. First
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO und § 18 Abs. 1 BauNVO). Im Falle von Dachauf-
bauten (z. B. Aufzugschächte, haustechnische Anlagen, Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energie,
Blitzschutzanlagen, Kamine) kann eine Überschreitung der höchstzulässigen Hauptgebäudehöhe um
höchsten 1,50 m zugelassen werden (§ 16 Abs. 6 BauNVO). Die Dachaufbauten sind in diesem Fall
mindestens um ihr eigenes Höhenmaß hinter die vordere Dachkante zurückzusetzen.

1.2.4 Für die Höhenlage gemäß § 9 Abs. 3 BauGB gilt: In den Gebieten "MDW1" und "MDW2" darf die Ober-
kante Fertigfußboden des Erdgeschosses künftiger Hauptgebäude die nachfolgend definierten unteren
Höhenbezugspunkte um höchstens 0,50 m überragen. Die unteren Höhenbezugspunkte werden wie
folgt festgesetzt (§ 18 Abs. 1 BauNVO):
· Bei Baugrundstücken mit Anbindung an eine öffentliche Straßenverkehrsfläche: Höhe fertige O-

berkante der öffentlichen Straßenverkehrsfläche an der vorderen Grundstücksgrenze/Straßenbe-
grenzungslinie, senkrecht gemessen auf die Mitte der nächstliegenden Hauptgebäudeaußenwand

· Bei Baugrundstücken, die im Verhältnis zu den Längen ihrer sonstigen seitlichen/hinteren Grund-
stücksgrenzen mit einer hierzu deutlich kürzeren vorderen Grundstücksgrenze an eine öffentliche
Straßenverkehrsfläche grenzen: Höhe des höchsten Punktes der fertigen Oberkante der öffentlich-
en Straßenverkehrsfläche an der vorderen Grundstücksgrenze/Straßenbegrenzungslinie, gemes-
sen auf die Mitte der nächstliegenden Hauptgebäudeaußenwand

· Bei Eckgrundstücken mit Anbindung an zwei öffentliche Straßenverkehrsflächen: Höhe fertige O-
berkante der öffentlichen Straßenverkehrsfläche an den vorderen Grundstücksgrenzen/Straßen-
begrenzungslinien, senkrecht gemessen auf die Mitte der jeweils nächstliegenden Hauptgebäude-
außenwand; der höhere der beiden Werte gilt als unterer Höhenbezugspunkt

1.2.5 Im Gebiet "MDW1" wird ein Höchstmaß von zwei (II) Vollgeschossen festgesetzt, im Gebiet "MDW2" ein
Höchstmaß von drei (III) Vollgeschossen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO).

1.2.6 Im Gebiet "MDW1" beträgt die höchstzulässige Hauptgebäudehöhe 9,0 m, im Gebiet "MDW2" 10,50 m.
Unterer Höhenbezugspunkt ist jeweils die Oberkante Fertigfußboden Erdgeschoss, oberer Höhenbe-
zugspunkt die Oberkante First bzw. die Oberkante Attika (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 4
BauNVO und § 18 Abs. 1 BauNVO).

1.3 Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
1.3.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23

Abs. 3 BauNVO) und durch Baulinien (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 2 BauNVO) festge-
setzt. Die Stellung der Hauptgebäude wird durch Festsetzung der Firstrichtung/Gebäudeausrichtung
bestimmt (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB).

1.3.2 Im "SOGFEH"  wird die offene Bauweise mit zulässigen Gebäudelängen auch über 50,0 m festgesetzt
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 Abs. 4 Satz 1 BauNVO). In den Gebieten "MDW1" und "MDW2"
gilt jeweils die offene Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 Abs. 2 BauNVO).

1.3.3 Im "SOGFEH" ist die Errichtung von Stellplätzen, Carports/überdachten Stellplätzen und untergeordneten
Nebenanlagen (z. B. Flächen, Einrichtungen und bauliche Anlagen für Müllpressen, Lager-/Abstellfläch-
en, Gerätehäuschen, Fahrradstellplätze/-überdachungen, Einkaufswagensammelstellen) innerhalb der
überbaubaren Grundstücksflächen sowie innerhalb der in der Planzeichnung hierfür besonders festge-
setzten Flächen zulässig (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 14 BauNVO).

1.3.4 Für die Gebiete "MDW1" und "MDW2" gilt:
· "MDW1": Die Überschreitung der festgesetzten Baugrenzen bei der Errichtung von Stellplätzen,

Garagen und Carports kann zugelassen werden, sofern Garagen einen Abstand von mindestens
5,0 m zur vorderen Grundstücksgrenze/Straßenbegrenzungslinie einhalten, über die die Zufahrt zu
ihnen erfolgt, und Stellplätze/Carports ein Maß von mindestens 3,0 m (§ 23 Abs. 3 Satz 3 i. V. m.
Abs. 2 Satz 3 BauNVO).

· "MDW2": Die Überschreitung der festgesetzten Baugrenzen bei der Errichtung von Stellplätzen,
Garagen und Carports kann zugelassen werden, sofern Garagen und Carports jeweils einen Ab-
stand von mindestens 1,0 m zur vorderen Grundstücksgrenze/Straßenbegrenzungslinie einhalten,
über die die Zufahrt zu ihnen erfolgt (§ 23 Abs. 3 Satz 3 i. V. m. Abs. 2 Satz 3 BauNVO).

· "MDW1" und "MDW2": Die Überschreitung der festgesetzten Baugrenzen bei der Errichtung von
Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO kann zugelassen werden, sofern sie jeweils einen Ab-
stand von mindestens 3,0 m zur vorderen Grundstücksgrenze/Straßenbegrenzungslinie einhalten
(§ 23 Abs. 5 Satz 1 BauNVO).

1.3.5 Im Bereich des "SOGFEH" werden die Abstandsflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. Art. 6
Abs. 5 Satz 2 BayBO vollständig durch die festgesetzten Baugrenzen und die festgesetzte Baulinie be-
stimmt. Die nach Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO einzuhaltenden Abstandsflächen finden in diesem Bereich
keine Anwendung.

1.4 Verkehrsflächen
In den in der Planzeichnung mit der Straßenbegrenzungslinie grün umrandeten Flächen werden öffentli-
che Straßenverkehrsflächen (Staatsstraße St 2276, Planstraße A) festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 Bau-
GB). In den in der Planzeichnung entlang der festgesetzten Straßenbegrenzungslinien besonders
festgesetzten Bereichen ist die Herstellung von Grundstückszufahrten sowie von fußläufigen Zugängen
(Einfriedungstüren und -tore) unzulässig (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB).

1.5 Flächen für Versorgungsanlagen
In dem in der Planzeichnung zeichnerisch festgesetzten Bereich am östlichen Straßenrand der Staats-
straße St 2276 werden Flächen für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung "Elektrizität/Trafo-
station" festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB).

1.6 Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
Es gilt die unterirdische Verlegeweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB).

1.7 Grünflächen
In dem in der Planzeichnung festgesetzten Bereich im Nordosteck des Geltungsbereiches werden pri-
vate Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Randeingrünungsflächen" festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 15
BauGB).

1.8 Flächen für die Landwirtschaft und Wald
In dem in der Planzeichnung zeichnerisch festgesetzten Bereich werden Flächen für Wald festgesetzt
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 b BauGB).

1.9 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

1.9.1 Nur der in der Planzeichnung zeichnerisch festgesetzte Gehölzbestand wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a
BauGB zum Erhalt festgesetzt und ist insbesondere während der Bauzeit zu schützen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20
BauGB).

1.9.2 Innerhalb des "SOGFEH" sind mindesten sieben im Hinblick auf Bodenverhältnisse und Wasserhaushalt

Höchstzulässige Grundflächenzahl (GRZ), § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr.
1 BauNVO0,6 / 0,8

2. Maß der baulichen Nutzung

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze, § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 3 BauNVO

4. Verkehrsflächen

Öffentliche Straßenverkehrsflächen, § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Straßenbegrenzungslinie, § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

1. Art der baulichen Nutzung

5. Flächen für Versorgungsanlagen

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft (Ausgleichsflächen), § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m.  § 9 Abs.
1 Nr. 1 a BauGB

9. Sonstige Planzeichen und Festsetzungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches, § 9 Abs. 7 BauGB (Hinweis: Maßgeblich für
die Abgrenzung ist in Zweifelsfällen der dünne durchgezogene Bestandteil der schwarzen
Linie; der dicke gestrichelte Bestandteil dient alleine der besseren Visualisierung; die grafi-
sche Darstellung dieses Planzeichens entspricht exakt den Vorgaben der PlanZV.)

Umgrenzungen der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes - Immissionsschutzgesetzes, § 9
Abs. 1 Nr. 24 BauGB

1. Der Gemeinderat Priesendorf hat in der Sitzung vom 11.05.2023 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB  die Aufstellung des
Bebauungs- und Grünordnungsplanes "Schmiedsgrund" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am
14.07.2023 ortsüblich bekannt gemacht. Am 16.05.2024 erfolgte ein Änderungs-/Ergänzungsbeschluss zum Auf-
stellungsbeschluss vom 11.05.2023.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs.1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für
den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 16.05.2024 hat in der Zeit vom 18.06.2024 bis
19.07.2024 stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.1 BauGB für
den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 16.05.2024 hat in der Zeit vom 18.06.2024 bis
19.07.2024 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 24.07.2025 wurden die Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 11.08.2025 bis 12.09.2025 beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 24.07.2025 wurden mit der Begründung gemäß § 3 Abs.
2 BauGB in der Zeit vom 11.08.2025 bis 12.09.2025 öffentlich ausgelegt.

6. Zu dem überarbeiteten Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 11.12.2025 wurden die Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i. V.m. § 4 a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom
19.01.2026 bis 20.02.2026 erneut beteiligt.

7. Der überarbeitete Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 11.12.2025 wurden mit der Begründung ge-
mäß § 3 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4 a Abs. 3 BauGB  in der Zeit vom 19.01.2026 bis 20.02.2026 erneut öffentlich
ausgelegt.

8. Die Gemeinde Priesendorf hat mit Beschluss des Gemeinderates vom ................. den Bebauungsplan gemäß
§ 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ................. als Satzung beschlossen.

Gemeinde Priesendorf, den ......................................

(Siegel)

...................................................................................
1. Bürgermeister

9. Ausgefertigt:

Gemeinde Priesendorf, den ......................................

(Siegel)

...................................................................................
1. Bürgermeister

10. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde am .................. gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB orts-
üblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststun-
den im Dienstgebäude der Verwaltungsgemeinschaft Lisberg zur Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt
auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44
Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Gemeinde Priesendorf, den ......................................

(Siegel)

...................................................................................
1. Bürgermeister

I. PRÄAMBEL
Der Gemeinderat Priesendorf beschließt den von der Ingenieuraktiengesellschaft Höhnen & Partner aus-
gearbeiteten Bebauungs- und Grünordnungsplanes "Schmiedsgrund" in der Fassung vom xx.xx.202x als
Satzung. Rechtsgrundlagen des Bebauungs- und Grünordnungsplanes sind

das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S.
3634), das durch Art. 1 des Gesetzes vom 27.10.2025 (BGBI. 2025 I Nr.
257) geändert worden ist,

die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I
S. 3786), die durch Art. 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBI. 2023 I Nr.
176) geändert worden ist,

die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die durch Art. 6 des Ge-
setzes vom 12.08.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist, sowie

die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S.
588, BayRS 2132-1-B), die durch §§ 4 und 5 des Gesetzes vom
25.07.2025 (GVBI. S. 254) geändert worden ist.

II. ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Großflächiger Einzelhandel
("SOGFEH")", § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit (i. V. m.) § 11 Abs. 1 und 2 Bau-
NVO

Dörfliches Wohngebiet ("MDW1", "MDW2"), § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 5 a Abs. 1
und 2 BauNVO

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 3
BauNVOI - III

Hauptgebäuderichtung/Hauptgebäudefirstrichtung, § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Forst-/Wirtschaftsweg, Grundstückszufahrt

Bereiche ohne Ein-/Ausfahrt, § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Flächen für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung. "Elektrizität/Trafostation", § 9
Abs. 1 Nr. 12 BauGB

7. Flächen für Wald

Flächen für Wald, § 9 Abs. 1 Nr. 18 b BauGB

8. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Abgrenzung von Flächen mit unterschiedlichem Maß bzw. unterschiedlicher Art der Nutz-
ung, § 1 Abs. 4 Nr. 1 BauNVO i.  V. m. § 16 Abs. 5 BauNVO

Gehölzbestand, der nicht zum Erhalt festgesetzt und dessen Rodung zulässig ist

X

X

X

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen (z. B. für Mülllagerung/-presse, Lager-/Ab-
stellflächen, Fahrradstellplätze, Einkaufswagensammelstellen) und Stellplätze, Carports
Stellplatzüberdachungen, § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

standortgerechte, stark trockenheitsverträgliche, winterharte (geeignet für USDA - Winterhärtezone 7 a)
Laubbäume mit hoher Stadtklimaresilienz (gegen Hitze, Luftverschmutzung, Bodenverdichtung) zu
pflanzen (Mindestpflanzqualität: Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Draht- oder Tuchballen je nach Art,
Stammumfang 18 cm - 20 cm, aus extra weitem Stand, § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 a BauGB). Innerhalb
des Gebietes "MDW1" sind mindestens 2 Laubbäume der vorgenannten Mindestpflanzqualität zu pflan-
zen, innerhalb des Gebietes "MDW2" je angefangener 730 m² Grundstücksfläche mindestens ein Laub-
baum der vorgenannten Mindestpflanzqualität. Die Anzahl der neu zu pflanzenden Bäume reduziert sich
um jeweils einen Baum für jeden auf dem jeweiligen Baugrundstück erhaltenen Bestandsbaum (§ 9 Abs.
1 Nr. 20 BauGB).

1.9.3 Zur Begrünung der privaten, nicht überbauten Grundstücksflächen sind ausschließlich im Hinblick auf
Bodenverhältnisse und Wasserhaushalt standortgerechte, stark trockenheitsverträgliche, winterharte
(geeignet für USD - Winterhärtezone 7 a) heimische, laubabwerfende Gehölzarten mit hoher Stadtkli-
maresilienz  (gegen Hitze, Luftverschmutzung, Bodenverdichtung) zu verwenden, die zugleich eine öko-
logische Funktion als Insektennährgehölz erfüllen. Die Verwendung von Koniferen ist unzulässig (§ 9
Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25 a BauGB).

1.9.4 Die  in der Planzeichnung (mit der schwarzen T - Linie) zeichnerisch umgrenzten und zum Geltungsbe-
reich des Bebauungs- und Grünordnungsplanes gehörenden, nachfolgend definierten Grundstücke
werden gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 a BauGB als naturschutzrechtliche Aus-
gleichsflächen festgesetzt. Sie dienen dem Ausgleich der Eingriffe, die in Folge der Festsetzungen des
Bebauungs- und Grünordnungsplanes innerhalb seines Geltungsbereiches zu erwarten sind:
· Teilflächen der (alten) Flurnummern 173 und 174, beide Gemarkung Priesendorf (Teilflächen der

neue Flurnummer 1140, Gemarkung Priesendorf): Auf einer Fläche von 3.430 m² sind Streuobst-
bestände mittlerer bis alter Ausbildung im Komplex mit extensiv genutztem Grünland (= Biotoptyp/
Code B432 gemäß Biotopwertliste nach Bayersicher Kompensationsverordnung (BayKompV) zu
entwickeln und dauerhaft zu erhalten. Die Entwicklung des Extensivgrünlandes hat mittels Aus-
bringen einer geeigneten Saatgutmischung (aus regional erzeugtem, zertifizierten Wildpflanzen-
saatgut gemäß Saatgutverkehrsgesetz, mit gesicherter deutscher Herkunft aus dem Produktions-
raum 7/Herkunftsregion 12, mit hohem Vermehrungs-/Qualitätsstandard, z. B. VWW - Regiosaa-
ten) zu erfolgen. Das Grünland ist jährlich mindestens einmal zu mähen. Der 1. Schnitt darf früh-
estens ab dem 01.07 eines Jahres stattfinden und muss mit einem insektenschonenden Messer-
balkenmäher erfolgen. Ein zweiter Schnitt ist je nach Bedarf zulässig. Anfallendes Mahdgut ist aus
der Fläche zu entfernen. Alternativ ist eine Beweidung mit Schafen oder Ziegen zulässig, jedoch
nicht in Form einer Standweide. Es sind zwei Reihen zu je 6 Obstbäumen (Mindestpflanzqualität:
Hochstamm, dreimal verpflanzt, Stammumfang 12 cm - 14 cm, aus extra weitem Stand, mit Draht-
ballierung oder im Container je nach Art, robuste, altbewährte, krankheitsresistente, heimische
Sorten, Pflanzabstände in der Reihe und zwischen den Reihen jeweils ca. 15,0 m) zu pflanzen.

· Teilflächen der (alten) Flurnummern 564, 565 und 565/2, alle Gemarkung Priesendorf (Teilflächen
der neuen Flurnummern 1362 und 1366/1, beide Gemarkung Priesendorf): Auf einer Fläche von
5.698 m² sind die hier vorhandenen Bestandsflächen durch angepasste Pflege hin zu artenreichem
Extensivgrünland (= Biotoptyp/Code G214 gemäß Biotopwertliste nach BayKompV) zu entwickeln
und dauerhaft zu erhalten. Das Mahdregime ist auf die spezifischen Habitatansprüche der Leitar-
ten (Dunkler und Heller Wiesenknopf - Ameisenbläuling) abzustimmen. Es ist ein erster Schnitt mit
einem insektenschonenden Messerbalkenmäher spätestens bis zum 14.06 eines Jahres durchzu-
führen. Ein zweiter Schnitt ist je nach Bedarf zulässig. Anfallendes Mahdgut ist aus der Fläche zu
entfernen. Alternativ ist eine Beweidung mit Schafen oder Ziegen zulässig, jedoch nicht in Form ei-
ner Standweide.

· Teilflächen der (alten) Flurnummern 555 und 567, beide Gemarkung Priesendorf (Teilflächen der
neuen Flurnummer 1357/2, Gemarkung Priesendorf): Auf einer Fläche von 1.754 m² sind die hier
vorhandenen Bestandsflächen durch angepasste Pflege hin zu artenreichem Extensivgrünland (=
Biotoptyp/Code G214 gemäß Biotopwertliste nach BayKompV) zu entwickeln und dauerhaft zu er-
halten. Je nach Bedarf hat alle ein bis zwei Jahre ein Mahdgang mit einem insektenschonenden
Messerbalkenmäher zu erfolgen. Der Schnitt darf nicht vor dem 01.07 eines Jahres erfolgen. An-
fallendes Mahdgut ist aus der Fläche zu entfernen. Alternativ ist eine Beweidung mit Schafen oder
Ziegen zulässig, jedoch nicht in Form einer Standweide.

· Teilflächen der (alten) Flurnummer 342, Gemarkung Neuhausen (= Teilflächen der neuen Flur-
nummer 419, Gemarkung Neuhausen): Auf einer Fläche von 1.650 m² sind Streuobstbestände
mittlerer bis alter Ausbildung im Komplex mit extensiv genutztem Grünland (= Biotoptyp/Code
B432 gemäß Biotopwertliste nach BayKompV) zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten. Die Ent-
wicklung des Extensivgrünlandes hat mittels Ausbringen einer geeigneten Saatgutmischung (aus
regional erzeugtem, zertifiziertem Wildpflanzensaatgut gemäß Saatgutverkehrsgesetz, mit gesich-
erter deutscher Herkunft aus dem Produktionsraum 7/Herkunftsregion 12, mit hohem Vermehr-
ungs-/Qualitätsstandard, z. B. VWW - Regiosaaten) zu erfolgen. Das Grünland ist jährlich mindes-
tens einmal zu mähen. Der 1. Schnitt darf frühestens ab dem 01.07 eines Jahres stattfinden und
muss mit einem insektenschonenden Messerbalkenmäher erfolgen. Ein zweiter Schnitt ist je nach
Bedarf zulässig. Anfallendes Mahdgut ist aus der Fläche zu entfernen. Alternativ ist eine Bewei-
dung mit Schafen oder Ziegen zulässig, jedoch nicht in Form einer Standweide. Es ist eine Reihe
(mittig im Grundstück gelegen, entlang Grundstückslängsachse) mit 11 Bäumen (Mindestpflanz-
qualität: Hochstamm, dreimal verpflanzt, Stammumfang 12 cm - 14 cm, aus extra weitem Stand,
mit Drahtballierung oder im Container je nach Art, robuste, altbewährte, krankheitsresistente, hei-
mische Sorten, Pflanzabstände ca. 15,0 m) zu pflanzen. Auf einer Fläche von zusätzlich 2.138 m²
ist mäßig extensiv genutztes Grünland (Biotoptyp/Code G212 gemäß Biotopwertliste nach Bay-
KompV) zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten. Bezüglich der Entwicklung und Pflege dieses ex-
tensiv genutzten Grünlandes gelten die vorhergehenden Ausführungen in dieser textlichen Fest-
setzung zu dem mit dem Streuobstbestand in Verbindung stehenden Grünlandkomplex analog.

1.9.5 Folgende CEF - Maßnahmen werden festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 a Bau-
GB):
· Maßnahme I ("M I"): Die sieben im Geltungsbereich vorhandenen Biotopbäume sind auf die (alte/

neue) Flurnummer 1429 (Gemarkung Priesendorf), auf die (alte) Flurnummer 437 (neue Flurnum-
mer 1378, Gemarkung Priesendorf) und auf die (alte) Flurnummer 450 (neue Flurnummer 1380,
Gemarkung Priesendorf) umzusetzen. Die Biotopbäume müssen nach der Fällung eine Nacht vor
Ort bleiben. Ihre Versetzung ist erst am Folgetag zulässig. Die Biotopbäume sind an auf den Ziel-
flächen bestehenden Bäumen zu befestigen. Ihre Habitatstrukturen müssen frei zugänglich sein
und regelmäßig je nach Bedarf freigeschnitten werden (freier Einflug muss gewährleistet sein). Bei
der Fällung oder auf natürliche Weise anfallendes/abbrechendes Totholz ist auf die zur FCS -
Maßnahme "M VII" gehörenden Flächen zu verbringen.

· "M II": Im Bereich der (alten) Flurnummer 122 (neue Flurnummer 543, Gemarkung Neuhausen)
und der (alten) Flurnummer 184 (neue Flurnummer 1173, Gemarkung Priesendorf) sind an den
hier jeweils bestehenden Waldrändern insgesamt 27 Fledermauskästen aufzuhängen und dauer-
haft zu unterhalten. Für jede angefangene Fledermauskastengruppe von 5 Kästen muss ein Vo-
gelkasten in der Nähe der jeweiligen Kastengruppe aufgehängt werden. Folgende Fledermaus-
rundkästen sind zu verwenden: 5 Stück "Fledermaushöhle 2F (universell)" oder vergleichbar, 4
Stück "Fledermaushöhle 2FN (speziell)" oder vergleichbar, 4 Stück "Kleinfledermaushöhle 3FN"
oder vergleichbar, 1 Stück "Fledermausgroßraumhöhle 3FS" oder vergleichbar und 1 Stück "Fle-
dermausgroßraumhöhle 1FS" (universal)" oder vergleichbar. Folgende Fledermausflachkästen
sind zu verwenden: 9 Stück "Fledermausflachkasten 1FF" oder vergleichbar. Folgende Fleder-
mausüberwinterungshöhlen sind zu verwenden: 3 Stück "Fledermausgroßraumhöhle" und
Fledermausüberwinterungshöhle 1FW" oder vergleichbar.

· "M III": Im Bereich der (alten) Flurnummer 122 (neue Flurnummer 543, Gemarkung Neuhausen)
und der (alten) Flurnummer 184 (neue Flurnummer 1173, Gemarkung Priesendorf) sind 6 Vogel-
kästen an den hier bestehenden Bäumen aufzuhängen und dauerhaft zu unterhalten. Für jede 5er
- Gruppe Fledermausrundkästen (s. "M II") ist je ein Vogelkasten in deren unmittelbarer Nähe auf-
zuhängen. Zu verwenden sind je 3 Stück "Nisthöhle 1B" und "Nisthöhle 2M" (oder vergleichbar).

· "M VI": Im Bereich der (alten/neuen) Flurnummer 200/2 (Gemarkung Priesendorf) sind an den hier
vorhandenen Bäumen zwei Nistkästen mit Substrat für xylobionte Käferarten in sonnenexponierter
Lage in ca. 1,50 m Höhe aufzuhängen und dauerhaft zu unterhalten.

1.9.6 Folgende FCS - Maßnahme "M V" wird festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 a Bau-
GB): Folgende sieben Bäume sind aus der Nutzung zu nehmen, zu markieren und zu dokumentieren:
· Baum - Nr. 571-1: Flurnummer 1429, (Gemarkung Priesendorf), Rechtswert: 621717.906, Hoch-

wert: 5530538.373; Stieleiche (Faulstellen- und Konsolenbaum)
· Baum - Nr. 571-2: Flurnummer 1429 (Gemarkung Priesendorf), Rechtswert: 621764.322, Hoch-

wert: 5530539.476; Stieleiche (mit Lebensstätten wertgebender/seltener Arten (Hornissen)
· Baum - Nr. 571-4: Flurnummer 1429 (Gemarkung Priesendorf), Rechtswert: 621792.039, Hoch-

wert: 5530548.339; Stieleiche (Baum mit Spaltenquartier)
· Baum - Nr.571-9: Flurnummer 437 (Gemarkung Priesendorf), Rechtswert: 622199.064; Hochwert:

5530514.555; Stieleiche (Faulstellen- und Konsolenbaum)
· Baum - Nr. 571-10: Flurnummer 437 (Gemarkung Priesendorf), Rechtswert: 622192.919, Hoch-

wert: 5530494.456; Stieleiche (Baum mit Spaltenquartier)
· Baum - Nr. 571-11: Flurnummer 437 (Gemarkung Priesendorf), Rechtswert: 622191.302, Hoch-

wert: 5530494.583; Stieleiche (Faulstellen- und Konsolenbaum)
· Baum - Nr. 571-14: Flurnummer 437 (Gemarkung Priesendorf), Rechtswert: 622191.776; Hoch-

wert: 5530466.130; Stieleiche (Höhlenbaum, Großhöhle)

1.9.7 Folgende FCS - Maßnahme "M VII" wird festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 a Bau-
GB): Anlage von Lesestein-, Totholzhaufen und Sandlinsen als Ersatzhabitate für die Zauneidechse auf
Teilflächen der (alten/neuen) Flurnummern 1430, 1428, 1427, 1426, 1425, 1436 (alle Gemarkung Prie-
sendorf) auf einer Fläche von 7.435 m²; insgesamt sind sieben Flächen von jeweils ca. 100 m² (fünf Ha-
bitate zu je 10 m² und zwei Habitate zu je 25 m²) herzustellen und jeweils wie folgt zu gestalten:
· Die Steinhaufen müssen mit je ca. 5,0 m² Grundfläche und mindestens 0,70 m Höhe angelegt wer-

den. Es ist frosthartes Naturgestein zu verwenden. Vor der Anlage der Steinhaufen ist der Ober-
boden auf ca. 0,20 m abzunehmen und der Standort durch Aufschüttung von Sand um mindestens
ca. 0,50 m zu erhöhen. Mit dem Oberboden kann die Nordseite der Steinhaufen angedeckt wer-
den.

· Herstellung von Überwinterungsstrukturen mit Frostfreiheit (mindestens ca. 0,80 m bis ca. 1,0 m
tief); diese können in die Steinhaufen integriert werden.

· Herstellung von Reisighaufen aus überwiegend grobem Holz (z. B. Wurzelstöcke) auf jeweils ca.
3,0 m³. An der Basis muss auch älteres Holz eingebaut werden, das von Kleintieren besiedelt ist,
die als Futter für die Zauneidechsen geeignet sind.

· Herstellung von Sandlinsen aus ungewaschenem Feinsand, ca. 1,0 m² bis ca. 3,0 m² als Fort-
pflanzungshabitate, mindestens ca. 0,10 m tief

(Quelle: karch Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schwarz, CH-2000 Neuenburg; Praxismerk-
blatt Kleinstrukturen Steinhaufen und Steinwälle)

Für Pflege und Unterhalt gelten folgende Vorgaben (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB):
· Der auf der Flurnummer 1436 (Gemarkung Priesendorf) bestehende Hohlweg ist dauerhaft fach-

und sachgerecht zu pflegen und zu unterhalten. Hierzu zählt die bedarfsweise Beseitigung auf-
kommenden, die Funktion des Hohlweges störenden Vegetationsaufwuchses (zur Verhinderung
von Verbuschung) und von Abfällen.

· Der Einsatz von Pestiziden, insbesondere von Herbiziden, sowie die Ausbringung von minerali-
schem Dünger, Gülle und Festmist ist unzulässig.

· Die für die Zauneidechse angelegten Habitatflächen sind auf ihren sonnenexponierten Süd- bis
Südwestseiten dauerhaft von Gehölz- und Strauchaufwuchs freizuhalten.

· Die Grünflächen bzw. die entstehenden Hochstaudenfluren sind jährlich einmal zu mähen. Das
Mahdgut ist anschließend aus der Fläche zu entfernen. Der Schnitt darf nicht vor dem 30.06 eines
Jahres erfolgen. Eine anschließende Beweidung (keine Standweide) mit Schafen oder Ziegen ist
nach vorheriger Zustimmung durch die Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Bamberg
zulässig. Eine Mulchung und der Verbleib des Schnittgutes auf der Fläche sind unzulässig.

1.9.8 Flach- und Pultdächer aller baulichen Anlagen sind auf ihrer gesamten Dachfläche mindestens mit einer
extensiven Dachbegrünung auszuführen. Als extensive Dachbegrünung gelten Vegetationsschichten
mit einer Mindestaufbaudicke von 6 cm, bestehend aus Substrat- und Vegetationsschicht sowie aus ei-
ner geeigneten, trockenheitsverträglichen Pflanzenmischung. Ausgenommen von dieser Verpflichtung
sind Flach- und Pultdächer von Terrassen- und Balkonüberdachungen, von Wintergärten, Loggien und
Dachgauben sowie im Bereich des "SOGFEH" Flach- und Pultdächer folgender baulicher Anlagen: Anlie-
ferbereiche, Räume/Flächen für Leergutautomaten, für Windfänge, für (Sonder-) Aktionen, für Cafe-/
Gastronomie sowie Vordächer über Türen. Flächen für technisch zwingend erforderliche Dachaufbauten
(z. B. Lüftungstechnik, Entrauchungsöffnungen, sicherheitsrelevante Anlagen) sind von der Begrünung
ausgenommen. Nicht begrünbare Teilflächen sind auf das notwendige Mindestmaß zu beschränken
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB).

1.9.9 Außenliegende Ansichtsflächen von Stützwänden oder Stützmauern (nicht dazu zählen mit Gebäuden
verbundene, innenliegende Ansichtsflächen von Stützwänden bzw. Stützmauern im Bereich von Anlie-
fer- und Zufahrtsrampen) mit einer sichtbaren Wandhöhe von mehr als 0,50 m sind vollständig mit Klet-
tergehölzen oder durch geschlossene Vorpflanzungen zu begrünen. Die Wahl der Begrünungsart steht
frei, sofern eine ganzflächige Begrünung erreicht wird bzw. gewährleistet ist. Ausgenommen sind süd-
exponierte Natursteintrockenmauern. Diese Festsetzung gilt nicht für Stützwände, die gleichzeitig als
Nordfassaden künftiger Hauptgebäude im  "SOGFEH" ausgebildet werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB).

1.9.10 Glasfassaden und großflächige Verglasungen sind so auszuführen, dass sie für Vögel als Hindernis ein-
deutig erkennbar sind und dadurch Vogelschlag wirksam verhindert wird. Hierzu sind Glasflächen mit
dauerhaft sichtbaren, strukturbildenden oder lichtbrechenden Maßnahmen auszuführen, die die Trans-
parenz oder Spiegelwirkung des Glases in relevanten Bereichen wirksam reduzieren. Ungeeignete
Maßnahmen, insbesondere lediglich aufgeklebte Vogelsilhouetten, sind unzulässig (§  9 Abs. 1 Nr. 20
BauGB).

1.10 Immissionsschutz
1.10.1 Für das Gebiet "MDW1" wird festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB):

· Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen bei Errichtung oder Änderung baulicher Anlagen die Anfor-
derungen der DIN 4109-1:2018-01 an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen eingehalten
werden. Die zugrunde zu legenden Lärmpegelbereiche nach Tabelle 7 der vorgenannten DIN sind
in der Planzeichnung dargestellt. Von diesen Lärmpegelbereichen kann abgewichen werden,
wenn im Rahmen der Bauvorlage durch eine entsprechende schalltechnische Untersuchung nach-
gewiesen wird, dass - bedingt durch die Eigenabschirmung des Gebäudes - ein Lärmpegelbereich
mit geringeren Anforderungen vorliegt.

· Für schützenswerte Räume im Sinne der DIN 4109-1:2018-01 sind schallgedämmte Lüftungsein-
richtungen vorzusehen. Eine ausreichende Luftwechselrate ist sicherzustellen. Von dieser Fest-
setzung kann abgewichen werden, wenn im Rahmen der Bauvorlage durch eine schalltechnische
Untersuchung nachgewiesen wird, dass - bedingt durch die Eigenabschirmung des Gebäudes -
die Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zur DIN 18 005:2023-07 für ein „MDW" in Folge des vor-
handenen Verkehrlärmes sowohl tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) als auch nachts (22.00 Uhr bis
6.00 Uhr) eingehalten werden.

· Außenwohnbereiche sind lediglich in Form von Wintergärten, Lärmschutzbalkonen oder Lärm-
schutzloggien zulässig. Diese sind so zu dimensionieren, dass der Orientierungswert nach Beiblatt
1 zur DIN 18 005:2023-07 für ein „MDW“ tags (6.00 Uhr - 22.00 Uhr) von 60 dB(A) eingehalten
wird. Es sind nur Öffnungen zu Reinigungszwecken zulässig. Von dieser Festsetzung kann abge-
wichen werden, wenn im Rahmen der Bauvorlage durch eine schalltechnische Untersuchung
nachgewiesen wird, dass - bedingt durch die Eigenabschirmung des Gebäudes - der Orientier-
ungswert nach Beiblatt 1 zur DIN 18 005:2023-07 für ein „MDW“ tags (6.00 Uhr - 22.00 Uhr) von
60 dB(A) eingehalten wird.

1.10.2 Für das Gebiet "MDW2" wird festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB):
· Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen bei Errichtung oder Änderung baulicher Anlagen die Anfor-

derungen der DIN 4109-1:2018-01 an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen eingehalten
werden. Die zugrunde zu legenden Lärmpegelbereiche nach Tabelle 7 der vorgenannten DIN sind
in der Planurkunde dargestellt. Von den dargestellten Lärmpegelbereichen kann abgewichen wer-
den, wenn im Rahmen der Bauvorlage durch eine entsprechende schalltechnische Untersuchung
nachgewiesen wird, dass - bedingt durch die Eigenabschirmung des Gebäudes - ein Lärmpegel-
bereich mit geringeren Anforderungen vorliegt.

· Für den Teilbereich innerhalb des Gebietes „MDW2“, in denen die Lärmpegelbereiche III oder IV
nach Tabelle 7 der DIN 4109-1:2018-01 vorliegen, sind für schützenswerte Räume im Sinne der
vorgenannten DIN schallgedämmte Lüftungseinrichtungen vorzusehen. Eine ausreichende Luft-
wechselrate ist sicherzustellen. Von dieser Festsetzung kann abgewichen werden, wenn im Rah-
men der Bauvorlage durch eine schalltechnische Untersuchung nachgewiesen wird, dass - be-
dingt durch die Eigenabschirmung des Gebäudes - die Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zur DIN
18 005:2023-07 für ein „MDW“ in Folge des vorhandenen Verkehrslärmes sowohl tags (6.00 Uhr
bis 22.00 Uhr) als auch nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) eingehalten werden.

· Für den Teilbereich innerhalb des Gebietes „MDW2“, in denen die Lärmpegelbereiche III oder IV
nach Tabelle 7 der DIN 4109-1:2018-01 vorliegen, sind Außenwohnbereiche lediglich in Form von
Wintergärten, Lärmschutzbalkonen oder -loggien zulässig. Diese sind so zu dimensionieren, dass
der Orientierungswert nach Beiblatt 1 zur DIN 18 005:2023-07 für ein „MDW“ tags (6.00 Uhr -
22.00 Uhr) von 60 dB(A) eingehalten wird. Es sind lediglich Öffnungen zu Reinigungszwecken zu-
lässig. Von dieser Festsetzung kann abgewichen werden, wenn im Rahmen der Bauvorlage durch
eine schalltechnische Untersuchung nachgewiesen wird, dass - bedingt durch die Eigenabschir-
mung des Gebäudes - der Orientierungswert nach Beiblatt 1 zur DIN 18 005:2023-07 für ein
„MDW“ tags (6.00 Uhr - 22.00 Uhr) von 60 dB(A) eingehalten wird.

1.10.3 Für das "SOGFEH" wird festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB):
· Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen bei Errichtung oder Änderung baulicher Anlagen die Anfor-

derungen der DIN 4109-1:2018-01 an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen eingehalten
werden. Die zugrunde zu legenden Lärmpegelbereiche nach Tabelle 7 der DIN 4109-1:2018-01
sind in der Planzeichnung dargestellt. Innerhalb des "SOGFEH“ sind Büroräume auf die schallabge-
wandten Seiten (Nord- und Ostfassade) hin zu orientieren.

· Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der nachfolgenden Ta-
belle angegebenen Emissionskontingente LEK weder tags (6.00 Uhr - 22.00 Uhr) noch nachts
(22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) überschreiten:

Wassersensible Bereiche (s. Planbegründung Teil A. Kapitel 7.7.2.3)

VI.    NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

Vorhandene Haupt-/Nebengebäude gemäß digitaler Flurkarte

Amtliche Grundstücksgrenzen mit Flurnummer gemäß digitaler Flurkarte184

Bemaßung, Maßkette5,5m

Anpflanzen von Bäumen (unverbindlicher Standortvorschlag, zu pflanzende Anzahl
ergibt sich aus der textlichen Festsetzung in Abschnitt III. Ziffer 1.9.2)

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind, Sichtdreiecke
(Anfahrsichtgeschwindigkeit beiderseits V = 50 km/h)

Höhenschichtlinien, Urgelände/Bestand gemäß Bestandsvermessung Ingenieurbü-
ro Becker & Partner GmbH, 63628 Bad Soden - Salmünster

Ortsdurchfahrtsgrenzen (OD - Grenze)

Geplanter Abbruch BestandsgebäudeX
X

X

Bestehende Haltestelle (H) öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

ODV-Grenze / 0,033

Anbauverbots- (20 m) bzw. Baubeschränkungszone (40 m) St 2276, gemäß Art. 23
Abs. 1 und Art. 24 Abs. 1 BayStrWGAnbauverbotszone

Baubeschränkungszone

Geltungsbereiche rechtskräftiger, benachbarter Bebauungspläne

VII.   KENNZEICHNUNGEN

Höchstzulässige Geschossflächenzahl (GFZ), § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2
Nr. 2 BauNVO0,8  -  1,2

Baulinie, § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 2 BauNVO

Umgrenzung von Flächen mit Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern, § 9 Abs. 1 Nr.
25 b BauGB

295

Urgelände gemäß Bestandsvermessung Ingenieurbüro Becker & Partner GmbH

Naturpark (NP) "Steigerwald" NP-00014 [BAY-07]NP

Biotope gemäß Biotopkartierung Bayern/Flachland (mit Angabe Biotop - ID)6030-0056-001

Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere
Einwirkungen (Baumsturz/Windbruch) und/oder bei denen besondere bauliche
Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten (Wind) erforderlich sind

GFEH
SO

MDW

Art der baulichen
Nutzung

Grundflächenzahl
(GRZ)

Füllschema der Nutzungsschablone

Zahl der Vollgeschosse

Geschossflächenzahl
(GFZ)

max. zulässige
Gebäudehöhe

MDW2

10,50 m

0,6

III

1,2

MDW1

9,0 m

0,6

II

0,8

SO

8,50 m

0,8

GFEH

Grundstücksgrenzen mit Flurnummer gemäß vorläufiger Besitzeinweisung1173

-

-

MDW

Ausgleichsflächen auf Teilflächen der (alten) Flurnummern 173 und
174, beide Gemarkung Priesendorf (Teilflächen der neuen Flurnummer,
Gemarkung Priesendorf), M 1 : 2.000

Ausgleichsflächen auf Teilflächen der (alten) Flurnummern 564, 565
und 565/2, alle Gmkg. Priesendorf (Teilflächen der neuen Flurnummern
1362 und 1366/1, beide Gemarkung Priesendorf), M 1 : 2.000

Ausgleichsflächen auf Teilflächen der (alten) Flurnummer 342, Ge-
markung Neuhausen (Teilflächen der neue Fl.-Nr. 419, Gemarkung
Neuhausen), M 1 : 2.000

Landschaftsschutzgebiet (L) LSG-00569.01 "LSG innerhalb des Naturparks Stei-
gerwald"; Landschaftliches Vorbehaltsgebiet Nr. 52 "Teile des Gebietes Naturpark
Steigerwald"

L

6. Grünflächen

Private Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Randeingrünungsflächen", § 9 Abs. 1 Nr.
15 BauGB

Bestehende Ver- und Entsorgungsleitungen (unterirdisch)

Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen, § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Geplanter Rückbau bestehender Ver- und Entsorgungsleitungen (unterirdisch)X X

Naturpark "Steigerwald"
NP-00014 [BAY- 07]

NP

Landschaftsschutzgebiet
LSG-00569.01

"LSG innerhalb des
Naturparks Steigerwald"

Landschaftliches Vorbehaltsgebiet Nr. 52
"Teile des Gebietes Naturpark Steigerwald"

L

Lärmpegelbereiche I bis IV gemäß Tabelle 7 DIN 4109-1:2018-01I IV

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45 691:2006-12, Abschnitt 5.

1.10.4 Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energie sind so anzuordnen und auszuführen, dass durch Reflek-
tionen oder Blendwirkungen keine unzumutbaren Beeinträchtigungen von benachbarten schutzwürdi-
gen Wohngebäuden und von Verkehrsteilnehmern auf der Staatstraße St 2276 und der Kreisstraße Kr
BA 17 entstehen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB).

1.10.5 Für die Beleuchtung der privaten Baugrundstücke, der Hauptgebäude sowie für eine ggf. vorgesehene
dekorative Akzent-/Fassadenbeleuchtung gelten folgende Vorgaben: Verwendet werden dürfen aus-
schließlich warmweiße Leuchtmittel mit geringem Blauanteil und mit einer Farbtemperatur von höch-
stens 2.500 Kelvin. Die Lichtquellen müssen eine Nachtabsenkung aufweisen und eine Abstrahlung in
den oberen Halbraum (Upward Light Ratio ULR) von 0 % sicherstellen. Bei Akzent-/Fassadenbeleuch-
tungen sind dimmbare elektronische Vorschaltgeräte sowie eine Nachtabschaltung vorzusehen; es ist
ausschließlich gerichtetes Licht mit klar definiertem, eng gebündeltem Ausstrahlwinkel und guter Ent-
blendung zulässig. Die Beleuchtung ist so auszurichten und auszuführen, dass eine Aufhellung, Aus-
leuchtung oder Blendung Dritter, insbesondere von angrenzenden schutzwürdigen Wohnnutzungen so-
wie von Verkehrsteilnehmern auf der Staatsstraße St 2276 und der Kreisstraße Kr BA 17 ausgeschlos-
sen ist (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB).

1.11 Sonstige Festsetzungen
Auf den in der Planzeichnung zeichnerisch festgesetzten Teilflächen der (alten) Flurnummer 181/26
(neue Flurnummer 181/25, Gemarkung Priesendorf) werden mit einem Leitungsrecht (Mischwasserka-
nal BR/Stz DN 400) zu Gunsten der Gemeinde Priesendorf zu belastende Flächen mit einer Breite von
6,0 m (je 3,0 m beiderseits der Leitungsachse) festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB). Auf den in der
Planzeichnung zeichnerisch festgesetzten Teilflächen der (alten/neuen) Flurnummer 181/2 (Gemarkung
Priesendorf) werden mit einem Leitungsrecht (Mischwasserkanal Stz DN 250) zu Gunsten der Gemein-
de Priesendorf zu belastende Flächen mit einer Breite von 6,0 m (je 3,0 m beiderseits der Leitungsach-
se) festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB).

2. Örtliche Bauvorschriften

2.1 Dachgestaltung
Alle nicht begrünten Dachflächen sind mit Dacheindeckungen in den Farbtönen "Rot" oder "Grau" bis
"Schwarz" auszuführen. Die verwendeten Materialien müssen eine matte oder seidenmatte Oberfläche
besitzen und dürfen nicht stark reflektieren (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO). Metalldacheindeckungen im
Bereich von Hauptgebäuden, Nebenanlagen, Garagen und Carports sind unzulässig (Art. 81 Abs. 1 Nr.
1 BauNVO). Von dieser Festsetzung ausgenommen sind
· im "SOGFEH" folgende Hauptgebäudeteile: Bereiche/Flächen für Anlieferung, Leergutautomaten,

Windfänge, (Sonder-) Aktionen, Cafe-/Gastronomie sowie Vordächer über Türen und
· innerhalb des gesamten Geltungsbereiches Verblechungen von Attiken sowie Dachflächen/Über-

dachungen von Wintergärten, Loggien, Terrassen und Balkonen.

2.2 Fassadengestaltung
Die Verwendung von Signalfarben entsprechend den RAL - Farben Nr. 1003 Signalgelb, Nr. 2010 Sig-
nalorange, Nr. 3001 Signalrot, Nr. 4008 Signalviolett, Nr. 4010 Telemagenta, Nr. 5005 Signalblau und
Nr. 6032 Signalgrün sowie aller RAL - Leucht- und RAL - Perlfarben ist unzulässig, ebenso die Verwen-
dung spiegelnder, spiegelnd wirkender, stark glänzender und stark reflektierender Fassadenmaterialien
(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO).

2.3 Einfriedungen
Einfriedungsmauern und Einfriedungssockel sind im gesamten Geltungsbereich unzulässig; hiervon
ausgenommen sind Einfriedungssockel in den Gebieten "MDW1" und "MDW2" an der Straßenbegrenz-
ungslinie/vorderen Grundstücksgrenze bis zu einer Höhe von höchstens 0,20 m (unterer Höhebezugs-
punkt: Fertige Oberkante öffentliche Straßenverkehrsfläche an der Straßenbegrenzungslinie/vorderen
Grundstücksgrenze; oberer Höhenbezugspunkt: Oberkante Sockel). Einfriedungen an den seitlichen
und hinteren Grundstücksgrenzen müssen einen Bodenabstand von mindestens 0,15 m aufweisen (un-
terer Höhenbezugspunkt: Fertige Oberkante Baugrundstück; oberer Höhenbezugspunkt: Unterkante
Einfriedung). Grenzständige Einfriedungen (inkl. Bodenabstand bzw. Sockel) dürfen eine Gesamthöhe
von 1,20 m nicht überschreiten (unterer Höhenbezugspunkt: Fertige Oberkante Baugrundstück bzw. fer-
tige Oberkante öffentliche Straßenverkehrsfläche an der Straßenbegrenzungslinie/vorderen Grund-
stücksgrenze; oberer Höhenbezugspunkt: Oberkante Einfriedung). Grenzständige Sichtschutzeinrich-
tungen (z. B. Pergolen, senkrechte Sonnensegel) sind nur im Bereich von Terrassen, sonstigen Aufent-
haltsbereichen und Freisitzen bis zu einer Höhe von höchstens 2,0 m zulässig (unterer Höhenbezugs-
punkt: Fertige Oberkante Baugrundstück bzw. fertige Oberkante öffentliche Straßenverkehrsfläche an
der Straßenbegrenzungslinie/vorderen Grundstücksgrenze; oberer Höhenbezugspunkt: Oberkante
Sichtschutzeinrichtung). Anstelle grenzständiger Einfriedungen sind bis höchstens 2,0 m hohe Hecken
zulässig (gleiche Höhenbezugspunkte wie im Satz 1). Die vorgenannten Regelungen gelten nicht für
Einfriedungen von in den Gebieten "MDW1" und "MDW2" zulässigen, landwirtschaftlichen Nebener-
werbsbetrieben, sofern aus funktionalen Gründen der Tierhaltung zwingend höhere oder dichtere Ein-
friedungen erforderlich sind (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO). Einfriedungen im Bereich von Garagen-, Car-
port-, Stellplatz und Grundstückszufahrten sind unzulässig, soweit sie nicht einen rückwärtigen Abstand
von mindestens 5,0 m hinter der Straßenbegrenzungslinie/vorderen Grundstücksgrenze einhalten. Zu-
lässig sind Einfriedungen in diesen Bereichen daher nur bei einer Mindesttiefe des vor der Einfriedung
liegenden Stauraumes von 5,0 m (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO).

2.4 Nicht überbaute Flächen
Hochbeanspruchte Grundstücksteilflächen, insbesondere Be- und Entladebereiche, Anlieferzonen, La-
ger- und Abstellflächen, Grundstücksein- und Grundstücksausfahrten, Fahrgassen zwischen Stell-
plätzen sowie Einkaufswagensammelstellen dürfen in gebundener Bauweise (z. B. Asphalt, Beton) aus-
geführt werden. Die Beläge von Terrassen können frei gewählt werden. Alle übrigen, zu befestigenden
Nebenflächen, wie insbesondere Gebäudeeingangsbereiche, Fußwege, nicht überdachte Fahrradab-
stellplätze, Gebäudevorflächen und nicht überdachte Stellplätze, sind in (teil-) versickerungsfähiger Bau-
weise auszuführen (z. B. Schotterrasen, Rasenpflaster, sickerfähiges Betonporenpflaster, Pflaster mit
Rasen- oder Splittfugen, wassergebundene Decken). Gemäß Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO unzulässig ist
die Ausführung von Schotter-, Kies- oder Splittflächen auf den nicht überbauten Grundstücksflächen.
Ausgenommen hiervon sind für Flora und Fauna wertvolle, trockene, magere Extremstandorte wie Na-
tur- und Alpinsteingärten, Sandspielflächen, Fallschutzbereiche von Spielgeräten und technisch not-
wendige Gebäudetraufstreifen.

2.5 Stellplätze, Garagen, Carports
Für das Gebiet "MDW2" wird gemäß Art. 47 Abs. 2 Satz 2 BayBO festgesetzt, dass je Wohnung min-
destens ein Stellplatz und höchstens zwei Stellplätze herzustellen ist/sind. Für das Gebiet "MDW1" sind
je Wohnung zwei Stellplätze herzustellen.

2.6 Werbeanlagen
Innerhalb der Gebiete "MDW1" und "MDW2" sind Werbeanlagen unzulässig (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 Bay-
BO). Für das "SOGFEH" gilt: Werbeanlagen sind zulässig, soweit es sich um Nebenanlagen im Sinne des
§ 14 BauNVO handelt und die Werbeanlagen am Ort der Leistung (Betriebsstätte) angebracht wird. Iso-
liert aufgestellte Werbeanlagen einschließlich mobiler bzw. beweglicher Anlagen wie Werbeanhänger
oder Werbefahrzeuge sind unzulässig. Werbeanlagen sind nur bis zu einer Höhe von höchstens 9,0 m
zulässig (unterer Höhenbezugspunkt: Fertige Oberkante Baugrundstück; oberer Höhenbezugspunkt:
Oberkante Werbeanlage). Eine künstliche Aufhöhung des Geländes durch Aufschüttungen oder das
Aufstellen von Podesten und Sockeln zur Steigerung der Fernwirkung ist unzulässig. Fassadenwerbung
ist zulässig, sofern sie nicht über die Attika oder Traufe hinausreicht. Beleuchtete Werbeanlagen dürfen
weder blinken noch die Farbe wechseln und müssen entblendet ausgeführt sein. Werbeanlagen mit be-
wegten Bildern (z. B. Videowände oder großflächige, digitale Bildschirme) sind unzulässig. Werbeanla-
gen dürfen die Sicht-, Ables- und Erkennbarkeit amtlicher Beschilderungen und Sichtdreiecke nicht be-
einträchtigen. Sie müssen so gestaltet und ausgeführt sein, dass sie von Verkehrsteilnehmern ohne
längere Blickzuwendung und innerhalb eines sehr kurzen Wahrnehmungsintervalles erfasst werden
können. Eine Häufung von Werbeanlagen ist unzulässig (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO).

IV. TEXTLICHE HINWEISE
1. Allgemeine Hinweise

Die Ausführungen in der Planbegründung (Teil A.) in den Kapiteln 7.2 (Schutzgebiete), 7.3 (Boden-,
Baudenkmäler, Ensembleschutz, landschaftsprägende Denkmäler), 7.4 (Geologie/Baugrund), 7.5 (Alt-
lasten), 7.6 (Geothermie), 7.7 (Wasser), 7.8 (Sonstige Schutzgüter und Belange), 8.6.3 (Niederschlags-
wasserbeseitigung), 11 (Umweltbezogene Belange) und 12 (Artenschutzrechtliche Belange) sind zu be-
achten.

2. Verkehrsflächen
Die zur Herstellung der öffentlichen Straßenverkehrsflächen ggf. notwendigen Randeinfassungen mit
Betonrückenstützen sind in der Planzeichnung nicht dargestellt. Sofern Betonrückenstützen grenzstän-

GFEH
SO

III. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
1. Planungsrechtliche Festsetzungen

1.1 Art der baulichen Nutzung
1.1.1 Festgesetzt werden Flächen für ein "Sonstiges Sondergebiet" mit der Zweckbestimmung "Großflächiger

Einzelhandel ("SOGFEH")" gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 11 Abs. 1 und 2 BauNVO). Inner-
halb des "SOGEFH" zulässig sind ein Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahr-
ungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren mit einer maximal zulässigen Verkaufsfläche von
1.199 m², ein Einzelhandel mit Getränken mit einer maximal zulässigen Verkaufsfläche von 600 m²

diger Randeinfassungen der öffentlichen Straßenverkehrsflächen entlang der Straßenbegrenzungslinien
auf Privatgrund liegen sollten, sind diese durch den/die Grundstückseigentümer/-in ebenso zu dulden,
wie in Folge des Baus der öffentlichen Straßenverkehrsflächen ggf. entstehende, außerhalb der Stra-
ßenbegrenzungslinie auf Privatgrund liegende Böschungen. Deren Nutzung steht dem/der privaten
Grundstückseigentümer/-in nach eigenen Vorstellungen frei.

3. Maß der baulichen Nutzung
Die Einhaltung der in den textlichen Festsetzungen in Abschnitt III. Ziffern 1.2.3 - 1.2.6 getroffenen Re-
gelungen ist im Rahmen der Bauvorlage durch ein Geländeaufmaß sowie darauf basierende Schnitte
mit Darstellung des Urgeländes, des künftig geplanten Geländes sowie der geplanten Hauptgebäude
nachzuweisen.

4. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
Die in der Planzeichnung dargestellten Baumstandorte sind lagemäßig nicht fixiert.

5. Abstandsflächen
Für die Gebiete "MDW1" und "MDW2" gilt Art. 6 BayBO, insbesondere Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO.

6. Stellplätze, Stellplatznachweis
Für das "SOGFEH" gilt Art. 47 Abs. 1 Sätze 1 und 2 und Abs. 2 Satz 1 BayBO i. V. m. § 20 GaStellV (Ga-
ragen- und Stellplatzverordnung des Freistaates Bayern inkl. der dazugehörigen Anlage).

7. Immissionsschutz
Die schalltechnische Untersuchung (H & P, Stand: 24.07.2025) ist zentraler Bestandteil des BBP/GOP.
Deren Ausführungen sind zu beachten.

8. Werbeanlagen
Die Zulässigkeit von Werbeanlagen innerhalb der Bauverbots- bzw. der Baubeschränkungszonen der
Staatsstraße St 2276 ist mit dem Straßenbaulastträger abzustimmen.

9. Gesetze, Richtlinie, Verordnungen, DIN - Normen
Die in der Planurkunde, in der Planbegründung, im Umweltbericht sowie in den Fachgutachten ggf. in
Bezug genommenen DIN - Vorschriften können im Dienstgebäude der Verwaltungsgemeinschaft Lis-
berg (Am Schloß 6, 2 Stock, Zimmer 10, 96170 Lisberg - Trabelsdorf) während der allgemein bekannten
Dienst-/Öffnungszeiten eingesehen werden. Die im Rahmen der Planung zitierten bzw. dieser zugrunde
gelegten Gesetze, Richtlinien und Verordnungen stehen im Internet bzw. in öffentlichen Bibliotheken zur
Einsicht frei zur Verfügung.

V. ZEICHNERISCHE HINWEISE


